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Einwohnergemeinde Grächen

Resultate der Wahl der Gemeindebehörden für die

Verwaltungsperiode 2025 - 2028

Am 13. Oktober 2024 fand der erste Wahlgang des Gemeinderats für die Legislaturperiode 2025 bis 2028
statt. Es wurden für diesen ersten Wahlgang zwei Listen mit insgesamt 6 Kandidaten fristgerecht bei der
Gemeindeverwaltung GRACHEN hinterlegt. Gewählt sind im ersten Wahlgang diejenigen Kandidaten,
welche das Absolute Mehr erreichen (dieses erhält man, indem die Zahl der gültigen Wahlzettel durch zwei
geteilt wird; die dem Teilungsresultat nächstfolgende ganze Zahl stellt das absolute Mehr dar). Die leeren
Wahlzettel sowie die ungültigen Wahlzettel fallen für die Berechnung des Mehres ausser Betracht.

Aufgrund der Auszählungen des Wahlbüros lag bei den Gemeinderatswahlen vom 13. Oktober 2024 das
absolute Mehr bei 332 Stimmmen (662 gültige Wahlzettel). Alle Kandidaten, welche mehr als 332 Stimmen
erhalten haben, sind für die Legislaturperiode 2025 bis 2028 gewählt.

Bei den Gemeinderatswahlen hat die Bevölkerung der Gemeinde GRACHEN wie folgt gewählt:

Liste 1 - Bündnis für Grächen
Schürch Martin
Brigger Peter
Fux-Zenklusen Jennifer
Andenmatten Yannick

Liste 2 - SVP Grächen
Ruppen Peter Ludwig
WillinerSternau

457 Stimmen
464 Stimmen
516 Stimmen
453 Stimmen

150 Stimmen
190 Stimmen

gewählt
gewählt
gewählt
gewählt

nicht gewählt
nicht gewählt

Wir gratulieren Schürch Martin, Brigger Peter, Fux-Zenklusen Jennifer sowie Andenmatten Yannick für die
Wahl im ersten Wahlgang in den Gemeinderat. Da nicht alle Kandidaten das Absolute Mehr erreicht haben,
findet am 03. November 2024 ein zweiter Wahlgang statt. In diesem Wahlgang sind diejenigen Kandidaten
gewählt, welche das relative Mehr erreichen (die höchste Anzahl Stimmen) und dies bis zur Komplettierung
des Gemeinderats auf 5 Mitglieder. Dies heisst, es wird ein Mitglied für den Gemeinderat am Wahlgang vom
03. November 2024 nachgewählt. Die Listenhinterlegung für den zweiten Wahlgang hat bis Dienstag, 15.
Oktober 2024 bis spätestens um 18. 00 Uhr zu erfolgen. Es können neue Kandidaten für die Wahl
vorgeschlagen werden.

Als Richterin für die Legislaturperiode 2025 - 2028 wurde Ruppen-Walter Beatrice bereits in stiller Wahl
gewählt. Gleichzeitig mit den Gemeinderatswahlen fand auch die Wahl des Vizerichters statt. Da für dieses
Amt keine Liste bei der Gemeindeverwaltung GRACHEN hinterlegt wurden, war jede wählbare Person durch
die Stimmbevölkerung wählbar. Gewählt ist die Person, die am meisten Stimmen erhalten hat (relatives
Mehr).

Bei der Wahl des Vizerichters hat die Stimmbevölkerung der Gemeinde GRACHEN wie folgt gewählt:

Buchmann Roger
Abgottspon Jacqueline
Amstutz Fritz
Amstutz Reinhold
Div. weitere Kandidaten

212 Stimmen
19 Stimmen
15 Stimmen
11 Stimmen

<10 Stimmen

gewählt
nicht gewählt
nicht gewählt
nicht gewählt
nicht gewählt

Wir gratulieren Buchmann Roger

Gemeindeverwaltung GRACHE

zu, ichter der Gemeinde GRACHEN.
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Elections communales

Systeme majoritaire

Gemeindewahlen

Majorzsystem

Jour du scrutin

Abstimmungstag
AL .. ^.Q,. 2C^Lf Canton du Valais

Kanton Wallis
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Gemeinde
, f0
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Zahl der
Stimmberechtigten

Bulletins
rentres

Eingegangene
Wahlzettel

Bulletins n'entrant pas
en ligne de compte

Ausser Betracht

fallende Wahlzettel

Blancs

Leere

Nuls

Ungültige

Bulletins
valables

Gültige
Wahlzettel

Designation des candidats

Bezeichnung der Kandidaten

Nombre de

suffrages obtenus

Zahl der erhaltenen

Stimmen

Observations

Bemerkungen
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Ainsi fait, lu et signe seance tenante
Ausgestellt, verlesen und unterzeichnet während der Sitzung
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N. B. Les lignes non remplies doivent etre barrees de mani6re ä
adjonction ne puisse y etre faite apres coup.
Die unausgefüllten Linien sollen durchgestrichen werden, damit nach Abfassung des
Verbals nichts hinzugesetzt werden kann.
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